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Änderung des Universitätsgesetzes 2002 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Leitende Grundsätze 
§ 2. … 

 1. … 
 5. Berücksichtigung der Erfordernisse der Berufszugänge; 
 6. … 

Leitende Grundsätze 
§ 2. … 

 1. … 
 5. Berücksichtigung der Erfordernisse der Berufszugänge, insbesondere für 

das Lehramt an Schulen bzw. Berufstätigkeiten an 
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen; 

 6. … 
Aufgaben 

§ 3. … 
 1. … 
 5. Weiterbildung, insbesondere der Absolventinnen und Absolventen von 

Universitäten; 
 6. … 

Aufgaben 
§ 3. … 

 1. … 
 5. Weiterbildung, insbesondere der Absolventinnen und Absolventen von 

Universitäten und von Pädagoginnen und Pädagogen; 
 6. … 

Leistungsvereinbarung 
§ 13. (1) … 
(2) Inhalt der Leistungsvereinbarung ist insbesondere: 

 1. die von der Universität zu erbringenden Leistungen, die entsprechend 
den Zielen, leitenden Grundsätzen und Aufgaben der Universität in 
folgenden Bereichen festzulegen sind: 

 a) … m) … 
 
 
 
 
 

 

Leistungsvereinbarung 
§ 13. (1) … 
(2) Inhalt der Leistungsvereinbarung ist insbesondere: 

 1. die von der Universität zu erbringenden Leistungen, die entsprechend 
den Zielen, leitenden Grundsätzen und Aufgaben der Universität in 
folgenden Bereichen festzulegen sind: 

 a) … m) … 
 n) in Bezug auf Studien für das Lehramt an Schulen bzw. 

Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen: 
Grundlage der Leistungsvereinbarung ist bei neu eingerichteten 
Studien eine positive Stellungnahme des Qualitätssicherungsrates für 
Pädagoginnen- und Pädagogenbildung. 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 51. (1) … 
(2) Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 
 1. … 
 29. … 

§ 51. (1) … 
(2) Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 
 1. … 
 29. … 
 30. Induktionslehrveranstaltungen sind Lehrveranstaltungen, die den 

Absolventinnen und Absolventen von Lehramtsstudien während ihrer 
Berufseinstiegsphase an einer österreichischen Schule zur 
wissenschaftlichen Begleitung und Reflexion der Praxis im jeweiligen 
pädagogisch-praktischen Berufsfeld dienen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien 

§ 54. (1) … (2) … 
(3) Der Arbeitsaufwand für Bachelorstudien hat 180 ECTS-

Anrechnungspunkte und für Masterstudien mindestens 120 ECTS-
Anrechnungspunkte zu betragen. Der Arbeitsaufwand für ein Bachelorstudium 
kann in Ausnahmefällen, wenn dies zur Erlangung der Beschäftigungsfähigkeit 
zwingend erforderlich ist und diese Studiendauer international vergleichbar ist, 
bis zu 240 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Zur Beschäftigungsfähigkeit ist 
die Vorlage eines nach international anerkannten wissenschaftlichen Kriterien 
erstellten Gutachtens erforderlich. In den Humanmedizinischen und 
Zahnmedizinischen Studien kann der Arbeitsaufwand für das Bachelor- und das 
Masterstudium insgesamt 360 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Die 
Berufsberechtigung für den Beruf der Ärztin oder des Arztes und der Zahnärztin 
oder des Zahnarztes bzw. für sonstige Gesundheitsberufe richtet sich 
ausschließlich nach den jeweiligen berufsrechtlichen Regelungen, insbesondere 
nach der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen vom 7. September 2005, 2005/36/EG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) … 

Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien 
§ 54. (1) … (2) … 
(3) Der Arbeitsaufwand für Bachelorstudien hat 180 ECTS-

Anrechnungspunkte und für Masterstudien mindestens 120 ECTS-
Anrechnungspunkte zu betragen. Der Arbeitsaufwand für ein Bachelorstudium 
kann in Ausnahmefällen, wenn dies zur Erlangung der Beschäftigungsfähigkeit 
zwingend erforderlich ist und diese Studiendauer international vergleichbar ist, 
bis zu 240 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Zur Beschäftigungsfähigkeit ist 
die Vorlage eines nach international anerkannten wissenschaftlichen Kriterien 
erstellten Gutachtens erforderlich. In den Humanmedizinischen und 
Zahnmedizinischen Studien kann der Arbeitsaufwand für das Bachelor- und das 
Masterstudium insgesamt 360 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Die 
Berufsberechtigung für den Beruf der Ärztin oder des Arztes und der Zahnärztin 
oder des Zahnarztes bzw. für sonstige Gesundheitsberufe richtet sich 
ausschließlich nach den jeweiligen berufsrechtlichen Regelungen, insbesondere 
nach der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen vom 7. September 2005, 2005/36/EG. 
Der Arbeitsaufwand für Masterstudien hat mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkte zu betragen, wenn das gemäß § 64 Abs. 5 zu Grunde 
liegende Bachelorstudium 240 ECTS-Anrechnungspunkte betragen hat. Für das 
Bachelorstudium für das Lehramt an Schulen beträgt der Arbeitsaufwand 240 
ECTS-Anrechnungspunkte und es ist kein Gutachten zur Beschäftigungsfähigkeit 
zu erstellen, für Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen 
Bildungseinrichtungen beträgt der Arbeitsaufwand mindestens 180 ECTS-
Anrechnungspunkte. Masterstudien zur Erlangung eines Lehramtes im Bereich 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) haben mindestens 90 ECTS-
Anrechnungspunkte zu umfassen. 

(4) … 
(5) Curricula und deren Änderungen sind vor der Beschlussfassung dem 

Rektorat und dem Universitätsrat, Curricula theologischer Studien auch den 
zuständigen kirchlichen Stellen zur Stellungnahme zuzuleiten. Curricula und 
deren Änderungen treten bei Veröffentlichung im Mitteilungsblatt vor dem 1. Juli 
mit dem 1. Oktober desselben Jahres in Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 
30. Juni treten sie mit 1. Oktober des nächsten Jahres in Kraft. 

(6) … 

(5) Curricula und deren Änderungen sind vor der Beschlussfassung dem 
Rektorat, Curricula theologischer Studien auch den zuständigen kirchlichen 
Stellen sowie Curricula zu Studien für das Lehramt an Schulen bzw. 
Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen auch dem 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung zur 
Stellungnahme zuzuleiten. Curricula und deren Änderungen treten bei 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt vor dem 1. Juli mit dem 1. Oktober 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
desselben Jahres in Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 30. Juni treten sie mit 
1. Oktober des nächsten Jahres in Kraft. 

(6) … 
 (6a) Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums können 

von den Universitäten Induktionslehrveranstaltungen angeboten werden. 
 (6b) Das Rektorat einer Universität ist berechtigt, allgemeinbildenden oder 

berufsbildenden höheren Schulen, die mit ihnen bei der Durchführung von 
Praxisveranstaltungen für Studierende der Bachelor- und Master-Lehramtsstudien 
kooperieren, die Bezeichnung „Kooperationsschule“ mit dem Zusatz der 
jeweiligen Universität zu verleihen. 

 (6c) Angebote von Bachelor- und Masterstudien zur Erlangung eines 
Lehramtes für Volksschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen, 
Hauptschulen, Neue Mittelschulen oder für den Bereich der Berufsbildung 
können nur in Form eines mit einer (oder mehreren) Pädagogischen Hochschulen 
gemeinsam eingerichteten Studiums angeboten und geführt werden. 

 (6d) Für Studien für das Lehramt an Schulen bzw. Berufstätigkeiten an 
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen ist § 66 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass das Auswahlverfahren Teil der Studieneingangs- und 
Orientierungsphase zu sein hat, wenn es nach der Zulassung stattfindet. 

Zulassung zu ordentlichen Studien 
§ 63. (1) … 

 1. … 5. … 

Zulassung zu ordentlichen Studien 
§ 63. (1) … 

 1. … 5. … 
 5a. die Eignung für das Lehramt an Schulen bzw. Berufstätigkeiten an 

elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen; 
(2) … (11) … (2) … (11) … 
 (12) Das Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren für das Lehramt an Schulen 

bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen hat 
insbesondere folgende Vorgaben zu berücksichtigen: 
 1. Überprüfung der für die Ausbildungserfordernisse für das Lehramt an 

Schulen bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen 
Bildungseinrichtungen entsprechenden leistungsbezogenen, 
persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung gemäß der für den 
Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen notwendigen Kompetenzen; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. Berücksichtigung der wissenschaftlichen Kriterien für 

Eignungsverfahren; 
 3. rechtzeitige Zurverfügungstellung von Informationen und Materialien auf 

der Homepage der Universität; bei Aufnahmeverfahren vor der 
Zulassung spätestens sechs Monate vor der Durchführung, bei 
Auswahlverfahren nach der Zulassung spätestens zu Beginn des 
betreffenden Semesters. 

§ 143. (1) … (34) … § 143. (1) … (34) … 
 (35) § 63 Abs. 1 Z 5a und Abs. 12 in der Fassung des Bundesgesetzes 

xx/2013 sind auf Studierende, die das Studium ab dem Wintersemester 
2014/2015 beginnen, anzuwenden. 
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